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1. Einleitung  
Die Stadt Kleve beabsichtigt im Ortsteil Reichswalde den Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 5-026- zu 

aktualisieren, mit dem Ziel den gültigen B-Plan 5-026-0 durch den B-Plan Nummer 5-026-1 zu 

ersetzen. In diesem soll eine der Umgebung angepasste Bauweise festgelegt werden, welche eine 

Begrenzung der Wohneinheiten sowie eine Beschränkung auf Doppel- und Einzelhäuser vorsieht 

(Kleve 2018). Der Geltungsbereich des aufzustellenden B-Plans umfasst den Bereich östlich der Straße 

„Kattenwald“ und besteht aus freistehenden Häusern mit angrenzenden Gartengrundstücken (s. Abb. 

1). 

Um ein mögliches Eintreten eines Verbotstatbestandes nach §44 BNatSchG durch die geplante 

Änderung der Nutzungen zu prüfen, wurde das Büro Graevendal mit einer Artenschutzprüfung (ASP) 

beauftragt. Für ornithologische Fragestellungen wurde Herr Stefan R. Sudmann vom Planungsbüro 

STERNA hinzugezogen.  

 

Abbildung 1: Übersicht über den Geltungsbereich des B-Plans 5-026-1 

 

2. Rechtliche Grundlagen 
Im Rahmen von Planungsverfahren sowie bei der Zulassung von Vorhaben ist, als Folge der 

Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zusammen mit den §§ 44 Abs. 5, 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG die 

Durchführung einer ASP notwendig. Geprüft wird dabei die Betroffenheit von europäisch geschützten 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten. Hierbei ist die 

Möglichkeit eines Verstoßes gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG zu prüfen.  

„Es ist verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 

Das LANUV hat für NRW eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von planungsrelevanten Arten 

festgelegt, die im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung (ASP Stufe 2) zu bearbeiten sind. Besteht 

ausnahmsweise die Möglichkeit, dass die artenschutzrechtlichen Verbote auch bei nicht 

planungsrelevanten Arten ausgelöst werden, ist es nach der VV Artenschutz geboten, auch für diese 

eine Art-für-Art-Betrachtung durchzuführen (Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen 

Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum 

Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) in der Fassung vom 

06.06.2016). 

Die Durchführung der Artenschutzprüfung richtet sich nach dem Leitfaden „Methodenhandbuch zur 

Artenschutzprüfung in Nordrhein Westfalen - Bestandserfassung und Monitoring“ des MKULNV 

NRW (2017). Eine Artenschutzprüfung ist in drei Stufen unterteilt:  

Stufe 1 (Vorprüfung):  

Es wird in einer überschlägigen Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche 

Konflikte auftreten können. Wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, so ist für die 

betreffenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung durchzuführen.  

Stufe 2 (vertiefende Art-für-Art-Prüfung): 

In dieser Stufe erfolgt eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG für alle europäisch 

geschützten Arten welchen potentiell durch das Vorhaben betroffen sein können. Es werden 

Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und ggf. ein 

Risikomanagement konzipiert.  

Stufe 3 (Ausnahmeverfahren):  

Sollte auch unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ein Eintreten von 

Verbotstatbeständen vorliegen, so muss geprüft werden, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen 

(zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses; Alternativlosigkeit des Vorhabens, des 

Standortes und/oder der Art der Umsetzung; Erhaltungszustand der betroffenen Populationen) 

vorliegen und insofern eine Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann.  

 

3. Datenrecherche 
Eine Auswertung der Internet-basierten Fachinformationssysteme für Nordrhein-Westfalen für den 

TK25-Quadranten 4202-2 erbrachte das in Anhang 8.1 angegebene potentielle Artenspektrum.  

Eine Abfrage des Fundortkatasters (FOK) NRW erbrachte keine Hinweise auf ein Vorkommen 

planungsrelevanter Arten im Eingriffsbereich (s. Anhang 8.2). Es liegen auch ansonsten keine 

weiteren Daten bei der UNB Kleve und den Biologischen Stationen zum Plangebiet vor. 
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4. Ortstermin & Wirkfaktoren 
Um die Habitateigenschaften des Plangebiets zu bewerten wurde am 25.07.2018 eine Ortsbesichtigung 

durchgeführt. Beim Plangebiet handelt es sich um eine mit freistehenden Einfamilienhäusern bebaute 

Siedlungsfläche (s. Fotodokumentation 7.3). Das Ergebnis der Habitatbewertung ist in 7.1 aufgeführt.  

4.1 Säugetiere 
An den Wohngebäuden können potentiell Quartiere von Gebäude bewohnenden Fledermausarten 

vorhanden sein, da geeignete Strukturen vorhanden sind (Spalten etc.). In den Gärten könnten 

ebenfalls Baumhöhlen und somit potentiell Quartiere vorhanden sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

ist lediglich eine Nutzungsänderung, nicht jedoch der Abriss von Wohngebäuden oder die Rodung von 

Vegetation geplant, sodass ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen zum 

gegenwärtigen Planungsstand auszuschließen ist. Da im Siedlungsbereich eine Vorbelastung durch 

Straßenbeleuchtung gegeben ist und zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Erweiterung der Beleuchtung 

geplant ist, können Störungseffekte auf lichtscheue Fledermausarten über die bisherige Situation 

hinaus ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Für den im MTB genannten Europäischen Biber fehlen im Geltungsbereich des B-Plans geeignete 

Habitatstrukturen, sodass eine Betroffenheit der Art ebenfalls auszuschließen ist. 

4.2 Vögel 
Die meisten Vorkommen der in Anhang 7.1 aufgeführten Vogelarten können aufgrund mangelnder 

Habitate für das Plangebiet ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für die in Gärten und an Gebäuden 

potenziell brütenden Arten Feldsperling, Gartenrotschwanz, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, 

Schleiereule, Steinkauz, Turmfalke und Waldohreule. Die Einfamilienhaussiedlung bietet für die 

meisten dieser Arten keine geeigneten Nistmöglichkeiten. Mehlschwalben- und Saatkrähennester 

sowie Horste von Greifvögeln wurden an den Fassaden bzw. auf den Bäumen nicht entdeckt. Einzig 

der Star könnte hier eine Brutmöglichkeit finden, da auch nicht alle Gärten mit möglichen Nistkästen 

einsehbar waren. Die Nistplätze sind vom Vorhaben jedoch nicht betroffen. 

Die Kamine sind zumeist für Dohlen ungeeignet und es wurden auch keine Dohlen im Plangebiet 

angetroffen. Da die Begehung jedoch nach der Brutzeit durchgeführt wurde ist die Nutzung von ein 

oder zwei Kaminen als Brutplatz nicht gänzlich auszuschließen. Die Gebäude und ihre Kamine sind 

jedoch derzeit nicht zum Abriss vorgesehen, so dass mögliche Brutplätze unbeeinträchtigt bleiben. 

Haussperlinge wurden im Plangebiet ebenfalls nicht festgestellt. Für Mauersegler sind die Gebäude zu 

niedrig. (Diese drei Arten werden im Kreis Kleve ebenfalls als planungsrelevant angesehen und sind 

entsprechend zu bewerten.) 

5. Artenschutzrechtliche Bewertung & Fazit 

5.1 Artenschutzrechtliche Bewertung 
Die Begrenzung der Wohneinheiten sowie die Festlegung auf maximal zweigeschossige Bauweise mit 

Doppel- und Einzelhäusern führen zu keiner Betroffenheit von planungsrelevanten Arten. Sollten 

Gebäudeabrisse, Umbauten oder die Rodung von Vegetation in Zukunft vorgenommen werden, muss 

eine fallbezogene artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich gebäudebewohnender Fledermäuse (z.B. 

Zwergfledermaus) der betreffenden Strukturen durchgeführt werden. Bei den Vögeln sind nach 

derzeitigem Kenntnisstand lediglich Star und Dohle möglicherweise betroffen, was sich jedoch ändern 

könnte. Deshalb müssen bei einer zukünftigen ASP auch diese beiden Arten und evtl. auch der 

Haussperling betrachtet werden. 
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5.2 Fazit 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 5-026-1 sind keine negativen Auswirkungen auf lokale 
Populationen von Tierarten zu erwarten. Insbesondere ist die nach § 44 Abs. 5 BNatSchG zu 
schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Festlegung der 
Bebauung für keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen. Für zukünftig geplante Abriss- 
oder Umbaumaßnahmen ist jedoch vorab eine gesonderte ASP durchzuführen, bei der insbesondere 
Vorkommen von Zwergfledermaus; Star; Dohle und Haussperling zu überprüfen sind. 

Durch die Änderung der Nutzungsart im Geltungsbereich des B-Plans werden keine 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. 
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im Auftrag beschriebene Aufgabenstellung hinausgehen. Das Büro Graevendal 

übernimmt gegenüber Dritten, die über diesen Bericht oder Teile davon Kenntnis 
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Goch, den 31.07.2018   

                                                                                 

Hans Steinhäuser (Diplom Biogeograph)  
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7. Anhang 

7.1 Ergebnis der Messtischblattabfrage  
(Quadrant 4202-2) 

(http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/42022 

abgerufen am 30.07.2018) FoRu - Fortpflanzungs- und Ruhestätte  

Säugetiere 
  

EHZ Habitateignung 

Europäischer Biber Castor fiber Nachweis  G Kein Habitat und keine FoRu 
vorhanden  

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Nachweis  G- Potentielle 
Gebäudequartiere 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii Nachweis  G Kein Habitat vorhanden 

Fransenfledermaus Myotis nattereri Nachweis  G Kein Habitat vorhanden 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri Nachweis  U Kein Habitat vorhanden 

Abendsegler Nyctalus noctula Nachweis  G Kein Habitat vorhanden 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Nachweis G Kein Habitat vorhanden 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Nachweis G Potentielle 
Gebäudequartiere 

Vögel 
  

  

Habicht Accipiter gentilis Brutvorkommen G- Kein Horst vorhanden 

Sperber Accipiter nisus Brutvorkommen G Kein Horst vorhanden 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus Brutvorkommen G Kein Habitat vorhanden 

Feldlerche Alauda arvensis Brutvorkommen U- Kein Habitat vorhanden 

Eisvogel Alcedo atthis Brutvorkommen G Kein Habitat vorhanden 

Schnatterente Anas strepera Brutvorkommen G Kein Habitat vorhanden 

Baumpieper Anthus trivialis Brutvorkommen U Kein Habitat vorhanden 

Waldohreule Asio otus Brutvorkommen U Kein Horst vorhanden 

Steinkauz Athene noctua Brutvorkommen G- Kein Habitat vorhanden 

Mäusebussard Buteo buteo Brutvorkommen G Kein Horst vorhanden 

Bluthänfling Carduelis cannabina Brutvorkommen unbek. Kein Habitat vorhanden 

Saatkrähe Corvus frugilegus Brutvorkommen G Keine Nester vorhanden 

Kuckuck Cuculus canorus Brutvorkommen U- Kein Habitat vorhanden 

Mehlschwalbe Delichon urbica Brutvorkommen U Keine Nester vorhanden 

Baumfalke Falco subbuteo Brutvorkommen U Kein Horst vorhanden 

Turmfalke Falco tinnunculus Brutvorkommen G Kein Horst vorhanden 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Brutvorkommen U Keine Nester vorhanden 

Pirol Oriolus oriolus Brutvorkommen U- Kein Habitat vorhanden 

Feldsperling Passer montanus Brutvorkommen U Kein Habitat vorhanden 

Rebhuhn Perdix perdix Brutvorkommen S Kein Habitat vorhanden 

Wespenbussard Pernis apivorus Brutvorkommen U Kein Habitat vorhanden 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Brutvorkommen U Kein Habitat vorhanden 

Waldkauz Strix aluco Brutvorkommen G Keine Nistmöglichkeit 
vorhanden 

Star Sturnus vulgaris Brutvorkommen unbek. Bruten möglich aber 
Nistmöglichkeiten nicht 
betroffen 

Schleiereule Tyto alba Brutvorkommen G Keine Nistmöglichkeit 
vorhanden 

Kiebitz Vanellus vanellus Brutvorkommen U- Kein Habitat vorhanden 

Blässgans Anser albifrons Rastvorkommen G Kein Habitat vorhanden 

Saatgans Anser fabalis Rastvorkommen G Kein Habitat vorhanden 

  

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/42022%20abgerufen%20am%2030.07.2018
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt/liste/42022%20abgerufen%20am%2030.07.2018


ASP I B-Plan 5-026-1 Kleve, Kattenwald 

 

Graevendal GbR                          10 

7.2 Abfrage Fundortkataster NRW 
(@ LINFOS) https://www.lanuv.nrw.de/natur/artenschutz/infosysteme/fundortkataster/ (abgerufen 

am 30.07.2018), die Lage des Gebiets ist rot markiert 
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7.3 Fotodokumentation 

 
 

Blick entlang 
„Kattenwald“ von 
Süd nach Nord 
 

 

Bebauung in 
Straßenmitte 
 

 

Wohngebäude 
am nördliche 
Ende der Straße 
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7.4 Protokoll einer Artenschutzprüfung -Gesamtprotokoll- 

Antragsteller (Angabe zum Plan/Vorhaben) 

Allgemeine Angaben 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung): Aufstellung Bebauungsplan Nr. 5-026-1  

Plan-/Vorhabenträger (Name):  Stadt Kleve 

Antragstellung (Datum):  Juli 2018  

Die Stadt Kleve beabsichtigt im Ortsteil Reichswalde den Bebauungsplan Nr. 5-026-1 mit dem Ziel der Festlegung 

einer angepassten Wohnbebauung mit der Beschränkung der Bebauung auf Einzel- und Doppelhäuser sowie einer 

Beschränkung der Wohneinheiten aufzustellen. Folgende Wirkfaktoren wurden in der ASP berücksichtigt: 

Potentieller Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von planungsrelevanten Arten. 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten 

die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. 

Realisierung des Vorhabens ausgelöst werden? 

  ja  nein 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

(unter Voraussetzung der unter den in den „Art-für-Art-Protokollen“ beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“: 

Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener 

Ausgleichsmaßnahmen oder eines Risikomanagements)? 

  ja  nein 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“. – entfällt - 

 


